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Eıine GUuC Inıtlatıve auf dem Weg ZUr Einheit
Von Philipp Schäfer, Passau

Landesbischo Eduard se hatte eım Zusammentrefifen VO  — aps Johannes
Paul IL mıt evangelischen Yısten während selınes Deutschlandbesuches
November 1980 den unsch ach eiıner Verbesserung des ökumenischen Mıteıin-
anders eutlic geäußert. Der aps anerkannte, dal »WIT Urc das der
Stunde Z.UT Überwindung uUuNseIer och kirchentrennenden Unterschiede und Z 00

Zeugni1s VO  — uUuNseTeT wachsenden Einheit gedrängt werden«).
ach dieser Begegnung wurde eıne GemMmeInsame Okumenische Kommuissıon

eingesetzt. Sie betraute den »Oökumenischen Arbeitskreis evangelischer un O-
ischer Theologen« mıt dem Auitrag, prüfen, ob die gegenseıtigen Lehrverurte!i-
lungen AdUus dem Jahrhundert die Partner VOINl heute reifen Zum andern wurde
dem ökumenischen Arbeitskreis übertragen berprüfen, welche Konvergenz-
exte die Kirchen annehmen könnten.

Vom Sommer 1981 bis ZU Herbst 1985 30—50 Theologen mıt dieser
Aufgabe befaßt In reıl Arbeıtsgruppen überprüften S1e die gegenseıtıgen Lehrver-
urteilungen den Fragen der Rechtfertigung, der Sakramente un:! des Amtes Im
Oktober 1985 wurde das Ergebnis den Vorsitzenden der gemeınsamen Oökumenıi-
schen Kommıssıon überreicht und 1n dem Buch »Lehrverurteilungen kiırchen-
trennend?« veröffentlicht?

Inhaltsskizze

DiIie Notwendigkeıt dieser Untersuchung sehen die Herausgeber begründet ın
dem Wiıderspruch, der zwıschen dem immer wieder festgestellten »Grundkonsens«
und diesen Lehrverurteilungen des Jahrhunderts besteht ( Diese
Lehrverurteilungen können nicht infach übergangen werden. Ihre Verbindlichkeit

aps Johannes Paul II. ıIn Deutschland Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 2 9 hrsg.
Sekretariat der Deutschen Bischoiskonferenz 1980,
“ Lehrverurteilungen kirchentrennend? Rechtfertigung. Sakrament un Amt 1m Zeitalter der
Reformation un: heute Hrsg. VO  — Lehmann und Pannenberg, Freiburg-Göttingen 1986 Der
Band enthält uch den Schlußbericht der ( emelnsamen Okumenischen Kommissıon, Briefe un! Liısten
In einem Anhang ist noch das Abstimmungsergebnis, ıne Jste ber die Mitglieder und Mitarbeiter
beigegeben. Eiıne Dokumentation bringt die Briefe un! Schriftstücke, die der Arbeit geführt haben
Eın ausführliches Sachregister erleıchter‘ das Auffinden einzelner Stellen Zaitiert mıt Seitenzahl in
Klammern.
Schlußbericht veröffentlicht » Auf dem Weg eıner immer stärker verbindenden Gemeinschaift«.
Schlußbericht der (emeinsamen ÖOkumenischen Kommissıon ZUI Überprüfung der Verwerfungen des

Jahrhunderts. Herder-Korrespondenz 4 1986, 135—139; KNA-Ökumenische Informatıion Dok
Nr 1, 1986, e
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als Lehraussagen bleibt bestehen Es muß aber untersucht werden, WI1Ie diese
gegenseıtigen Verweriungen »Im Lichte LECUCICTI Kenntnisse verstehen und
bewerten« sind IS 8—19

Vorgegangen wurde ach folgenden Fragestellungen:
egen Wen richtet siıch eiıne konkrete Lehrverurteilungsaussage?
Hat dieser Verwerfungssatz die gemeınte Posıtion korrekt getroffen?
Trifft auch och die heute eingenommene Posıtion des Partners?
Wenn Ja, welchen KRang un welche Bedeutung hat die verbleibende Differenz

(15, 5—8)

Voraussetzungen der Arbeit
In der Einleitung erorter der Arbeitskreis zunächst » Voraussetzungen einer

Neubewertung der Streitiragen der Reformationszeit« 20) Erneuerungen ıIn der
Schriftauslegung en In der katholischen Kirche »Z.u eiıner CHSCICH Bındung der
esamten Theologie den biblischen rsprung des Glaubens« (20, g —-

Evangelische Exegese fand » Z.Uu einer diıfferenzierteren 1C des biblischen
Glaubenszeugnisses« (20, Andere Denkanstöße werden auf die historische
Forschung zurückgeführt. Zusammenhänge zwischen den neutestamentlichen rn
sprungen und ihren altkirchlichen Weıiterbildungen können klarer unterschieden
werden. Unterschiede zwischen altkirchlichem un mittelalterlich lateinischem
Denken, zwıischen der Hochscholastik und der VOIN Luther vorwiegend bekämpften
Spätscholastik treten deutlicher hervor. Eiınerseıts erkennt »dıie katholische NSeıite
unbefangener den Beıtrag der Reformation einem VOIl der chrift her CINEUETN-
ten Verständnis des Evangeliums und die Berechtigung der Kritik Luthers un
Calvins Theologie un kirchlichem en ihrer Zeıt« (ZIE Andererseits
sıieht die evangelische Seıite zunehmend, »daflß die scholastische Theologie die
biblische Botschaft für die iragenden Menschen ihrer eigenen Zeıt un mıt den
Denkmöglichkeiten dieser eıt ausgelegt hat, unvollkommen un beschränkt
Menschengeist 65 1UN einmal V' C 2-—-2

Des weıteren wird Testgestellt, da heutige Theologie VO  z »Spitzenthesen un:
ExXtrempositionen«, die früher einander entgegengeschleudert wurden, herunter-
gekommen ist Bel er Verschiedenheit der Sprache iın beiden Lagern wird ach
eıner gemeiınsamen Sprache gesucht nliegen und Auslegungsschwerpunkte, die
damals herbem Streit und gegensätzlicher Ausformulierung der Lehren f{ührten,
werden als solche erkannt.

kEın zweıter Abschnitt dieser Einleitung befaßt sich mıt »Überlegungen Z.UT orm
der Verwerfungsaussagen SOWIEe ZUT Notwendigkeit und ZU Verfahren ihrer
Überprüfung« 25)

In den Entscheidungen VOINl damals ist elDen:! ültiges und Verbindliches auch
tür den heutigen Christen gesagt. ber Ss1e mMuUussen heute LIeEU bedacht un LIeEU

angeeıgnet werden. Es muß geprült werden, ob die ıIn ihnen enthaltene Wahrheit
heute nıicht VON beiden Seıiten besser gewürdigt werden annn Dabe!:i ist
beachten, dals reformatorische Bekenntnisschriften Thesen der Spätscholastik 1mM
Auge en und das Konzıil VO  — Iriıent reformatorische Posıtionen, W1e S1e ıIn
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Irrtumslisten wiedergegeben wurden. DIie Überprüfung ist auch notwendig, »weiıl
keiner der eutigen Kirchen zugemute werden soll, mıt der ihre igenar bestim-
menden Tradıtion brechen« ( 9.10)

iıne erufung auf eın gemeinsames Grundverständnis des Evangeliums, W1e 65

1ın der Leuenberger Konkordie zwıischen reformatorischen Kirchen gefunden WUlI-

de, genugt nicht Hıer sind die tiefgreifenden » Unterschiede 1mM Verständnis der
Kırche, SOWI1eEe 1mM Verständnis un In der Ordnung des kirchlichen Amtes und
hinsichtlich des Weges« (28, 9—10) verpflichtenden kirchlichen Lehrentschei-
dungen eachten In den Sachfragen ist »die Autorität der Kirche un ihres
Lehramtes 1n seınen konkreten geschichtlichen Außerungen« (28,
hören. In die Überprüfung können bisherige TrDeıten und Arbeitsergebnisse VOINl

Kommıssıonen aufgenommen werden.
Eın dritter Abschnitt rag ach der Autorıtät der eiligen Schrift un: ihrer

Auslegung als rundlage der Verständigung 29) DIie kontroverstheologischen
Diskussionen ber das Verhältnis VOIN Schrift und Tradition sind heute entschärtt.

iıne » Verständigung ber die un  10N der chrift als Krıteriıum kirchlicher
Lehre« 9 27-30,1) erscheint möglich DIe Kanonifrage wird angesprochen. Der
Kanon ist als SanzcCl, »d.h die Schrift als Einheit ıIn der 1e ihrer Tradıtion für
den Glauben und für die TrTe der Kıirche verbindlich« (30, Als Kontro-
verspunkt wird nochmals Verbindlichkeit der lehramtlichen Schriftauslegung be-
nann und betont, da ach katholischem Verständnis das Lehramt unter dem
Wort Gottes ste. »aber ber der Auslegung des Wortes Gottes WK eıinen
einzelnen« (30, 34) Andererseıits bestreitet evangelische Theologie NIC. »dafl die
Auslegung der chrift 1n besonderer Weise Au{fgabe der Kirche und ihres Lehram:-
tes 1sSt« (35, 36) DIieses Lehramt der Kirche ist bezogen auf den Auftrag des
Predigtamtes. Be1l all dieser Übereinstimmung wIird gesehen, daß ın der rage der
Unfehlbarkeit un der rage der kritischen un  10N der Schrift och eın Konsens
erreicht ist

Von diesen Einsichten her zeıgt sich, daß eiıne el VOIl Verwerfungsaussagen
des Jahrhunderts »auf Mißverständnissen der Gegenposıtion beruhten« ©2
18), andere auf Extremposıitionen zielten und andere den eutigen Partner nicht
mehr reifen TrTeNC. wird gesehen, daß bel einıgen Verwerfiungsaussagen auch
heute noch eın ausreichender Konsens testgestellt werden annn Allerdings annn
ber die damals ausgesprochenen Verwerfungen nicht infach hinweggegangen
werden. S1e sind Warnungen. Hınter die Klarstellungen, die In der eigenen Kirche
erreicht wurden, darf nicht zurückgefallen werden. DIie andern sollen ihre eigene
Überlieferung verstehen und aussprechen, da die Gegensätze nicht erneut
aufbrechen. DiIie Kirchenleitungen sollen prüfen, ob »die kiırchentrennende Wiır-
kung der Verwerfungsaussagen och auirec erhalten werden muls« 32/33), auch
WEl Z.UT vollen Einheit weıtere Verständigungen ber die re nötıg sind. Der
Gefahr VO  —_ olchen Vereıinseılıtigungen enel Partner wehren.
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LU Rechtfertigungslehre
Im Abschnitt ber Rechtfertigungslehre werden zunächst die Gegensätze, WI1Ie

S1e bisher bestanden, ach der Reihung, die S1e ın Lehrbüchern gefunden hatten,
auigeliste und mıt Texten aus dem Konzil VO  — Irıent un den Bekenntnisschriften
belegt. Es ist die Rede VOoNn der Verderbnis der menschlichen Natur, VOIN der
Konkupiszenz Oder bösen Begierlichkeit, der reıiıhnel des Willens oder der völligen
Passıvıtäat des Menschen ott gegenüber, der rechtfertigenden na als aus-
schließliche Wirklichkei auf Seiten Gottes un innerlicher Erneuerung un: Umge-
staltung des Menschen, VO  — der Rechtfertigung allein Ure den Glauben, der
Gewißheit des Heiles und dem Verdienst.
el Seıten en gelernt, das nliegen des andern anzuerkennen. Der Hınter-

grun der Bekenntnisformulierungen 1m konkreten christlichen en der Kirche
wird erschlossen. DiIie nliegen beider Partner einander gegenüberstellend, kommt
der Arbeitskreis dem rgebnis: » Niemand annn diejenigen verurteilen und des
Abfalls VO christlichen Glauben anklagen, die in der Erfahrung des Elends ihrer
ünde, ihrer Widerwilligkeit Gott, ihres Mangels 1e ott un: dem
acA5sten 1mM Glauben allein auf den rettenden ott vertrauen, selınes Erbarmens
gewl sind und 1ın ihrem en diesem Glauben entsprechen suchen« (46,
34—-47, eutlic. wird gesagt, da diese TYısten iragen sind, ob S1e nicht VON
der neuschaffenden aCc Gottes eın denken Andererseits wird testgestellt:
» Niemand ann aber auch diejenigen verurteilen un des Abff{falls VO christlichen
Glauben anklagen, die, tief durchdrungen VO  — der grenzenlosen aCcC Gottes,
auch 1m Rechtfertigungsgeschehen VOT em die Ehre Gottes un den Sleg se1nes
gnädigen andelns Menschen herausstellen und das Versagen und die Halbher-
zigkeıt des Menschen diesem gnädıgen Handeln egenüber 1m Strengen Sinne für
zweltrangıg halten« T1ısten un Theologen, die auf den Spuren des Irıenter
Konzils denken, sind iragen, »ob sS1e das en! der un erns
nehmen« (46, 34—47/, 11)

Eın dritter Abschnitt ze1g auf, die alten Verwerfiungen heute den Partner
nıiıcht mehr reffen (48) TENC können el Posıtionen heute och ißverständ-
nısSse hervorrufen.
el Partner erkennen, »dal der Mensch gegenüber ott ın keiner Weise auf

seıne eigenen Bemühungen schielen kann« (53, 2-—13), das Beteiligtsein des
Menschen aber nıiıcht eugnen ist

Die Rechtfertigungsgnade wird VOINN der reformatorischen Theologie mıt der
Gerechtigkeit Christi außer Uuns, der der Jaubende teil hat, verbunden. Der
Gerechtfertigte wird 1m 1C auf ih selbst als Sünder verstanden; ın der Verbin-
dung mıt T1STUS aber iıst er wieder ın der richtigen Beziehung ott Katholi-
sches Verständnis sıeht das Rechtfertigungsgeschehen mehr als einen gegliederten
Prozeß Die na Seiz sich nıcht auf eınen Schlag voll un Sanz den
anhaltenden Widerstand Urc. el icht- un Ausdrucksweisen sınd 1D11SC
berechtigt. Katholisches Verständnis kennt »den personalen und worthaiten Cha-
rakter der Gnade« und versteht sS1e nıcht als einen verfügbaren Besıtz (55, 22)
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Reformatorische Theologie anerkennt »den schöpferischen und erneuernden Cha-
rakter der 1e Gottes« (55, 26/27)

Bel näherer Untersuchung den Fragen die Heilsgewißheit zeıgt sıch, EIK
beide Partner den Glauben das Handeln des barmherzıgen Gottes schützen
wollen VOT alscher Sicherheit und Selbstüberschätzung, VOTI Selbsttäuschung ber
die eıgene Schwachheit un VOTI eiıner Sicherheit der eigenen Vorherbestimmung.

In einem Exkurs wird aufgeze1gt, da die Fragen die Rechtiertigung 1m
Zusammenhang VOIN auie und Buße stehen. el wird annn auch auft die Fragen

Genugtuung eingegangen. Schließlic. wird 1n einem vierten Teil eın Fazıt
egeben und gezeıgt, W1€e weıt CS rag 74) Im Verständnis der Rechtfertigung des
Sünders reffen die » Verwerfungsaussagen des Jahrhunderts nicht mehr mıt
kirchentrennender Wirkung den Partner VO  = heute« (74, Bleibende
Unterschiede werden trotzdem wahrgenommen. An ihnen muß die Einheit der
Kirche nıcht zerbrechen ( Zum dritten zeigte sich, da olchen
Fragen die Einheit der Kirche zerbricht, WeNnNn SOLIC Gegensätzliches, W1€e C555 ıIn den
Verwerfungen auftaucht, behauptet wIird. [)as Verständnis der Rechtfertigung wird

einem kritischen Ma(ßstab er Auslegung des Gottesverhältnisses und rıti-
scher Maßstab für die Kirche In iıhrer Verkündigung und ihrer Praxıs.

ZUV Sakramentenlehre
Im weıteren Teıil ber die Sakramente werden die gegenseıtigen Verwerfungen

iın fünf Themenkreisen gefaßt. DIie Eiınsetzung WG T1ISTUS ist heute offener
verstehen. uch evangelısche Tradition erkennt, dalß die Sakramente die göttliche
Gnadenverheißung mıt sıch bringen DIie Bedeutung des auDens wird auch VOINN

katholischer Seıte gewürdigt, TENLNC blickt S1e mehr auf die gültige pendung und
das Aaus sich heraus wirksame Zeichen, das na mitteilt. Evangelische IC
blickt mehr auf den Empfang Zum rägema bestimmter Sakramente wird Lestge-
tellt, daß aulie un die anderen Handlungen auch 1ın reformatorischen Kirchen
nicht wiederholt werden.

DiIe Vollmacht ZUTr pendung der Sakramente wurde VO  s den Reformatoren nıe
infach en Gläubigen oder dem Priestertum er Getauften zugesprochen.
Öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sind immer dem Ordıi-
nlerten Amtsträger vorbehalten DIie Reformen des Vatikanums I1 zeıgen, da auch
In der katholischen Kirche gottesdienstliche Formen veränderbar sind. Aus diesen
Gegenüberstellungen lassen sich die Folgerungen zıehen, daß die gegenseıtiıgen
Verwerfungen Z.UT Sakramentenlehre nicht mehr zutreiffen, dals aber weıtere
nterschiede, die sich in Te un Frömmigkeıt auswirken, dennoch bleiben

In dem Abschnitt ber Eucharıistie/Abendmahl werden die Verwerfungen auf die
TEl Themen VO pfer Jesu Christiı 1mM Herrenmahl, der Gegenwart un der
Kommunıon unter beiden Gestalten geordnet. Die Vorwürfe der Reformatoren

die Messe als pfer reffen spätmittelalterliche Lehren VO »begrenzten«
Wert der Messe un:! Anschauungen 1mM olk ber die Wirkkraft der Messe.
Übereinstimmend annn »betont werden, daß Christi Kreuzesopfer weder fortge-
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Seiz och wlederholt, och ersetzt, och erganzt werden kann« (90, ILEL Von
dem leitenden edanken der Anamnese alt sich der Zusammenhang VOIN akra-
ment und pfer erklären und lassen siıch weıtere Schwierigkeiten ausgleichen un
verstehen, dals 1m Vollzug der Eucharistie/des Abendmahles ristus, der Gekreu-
zıgte, gegenwärtig ist un: Anteil selner einmal vollzogenen Hıiıngabe g1Dt.

ıne wirkliche Gegenwart Jesu Christi ın der Feler wird VO  — en Partnern
testgehalten. Umstritten letztlich LLUT die Formulierungen. Der USdATrucC.
TIranssubstantiation wurde nicht mehr verstanden. DIie TODIeme werden UG
eınen Exkurs ZU geschichtlichen Hıntergrund erläutert. Im Rückegrift auf Formu-
lerung des Altertums ist die Rede VOIN einem Wesenswandel. ES wIrd Testgestellt:
» Das eucharistische Mahl ist das Sakrament des Leibes und Blutes Christi, das
Sakrament selıner wirklichen Gegenwart (Realpräsenz)« (107, Es wird och
ausgeführt, da diese Gegenwart Christiı auf den Empfang ausgerichtet ist, aber
nicht auf den Augenblick des mpfangs beschränkt bleibt Hıer werden VOT em
Trobleme ın der kirchlichen Praxıs gesehen

DIe Kommunion unter eıner Gestalt weiıicht VO Stiftungshandeln Christi ab
ber CS wird anerkannt, daß Christus unter jeder der beiden Gestalten Sanz
gegenwartıg ist Irotz der Übereinstimmung iın den theologischen Grundsätzen
bleiben ler jedoch erhebliche Unterschiede ın der Praxıs.

DiIie Fırmung wird 1ın ihrem ezug ZUr aulfe gesehen und mıt der Konfirmation
verglichen. Krankensalbung ist nıcht LLUTr als eine »letzte Ölung«, als Sakrament
derer, die sich In außerster Lebensgefahr efinden, verstehen. Die tiftung 1st
VON der LECUETEN Exegese her überdacht worden. So fallen Angriffspunkte WCS
Andererseits wird darauf verwıesen, da auch reformatorische Pfarrer Kranke
besuchen, mıt ihnen beten un ihnen die Verheißung Gottes zusprechen
(  —  9 W as aber ohl nicht als Sakrament verstanden werden annn

Wenn »die Ehe als Zeichen der 1e und Ireue Gottes seinem Volk« (150,
13/14) verstanden wird, ann s1e auch als gnadenhaftes und seinsmäßiges Abbild-
verhältnis der Einheit Christi mıt der Kırche, seinem Leib gesehen werden. DIie
Trobleme Ehescheidung und Wiederverheiratung Geschiedener werden eben-

angesprochen.
Da el Partner erkennen, da die Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird, g1Dt CS

Möglichkeiten einer Verständigung. Wenn die Ehelosigkeıt nicht prinzipie oNer-
gewertet wird, als eıne besondere Heıiligkeit oder größere Verdienstlichkeit VOT

Gott, reffen die scharfen Ablehnungen Luthers nıicht mehr

Das Amt ın der Kırche
Im etzten Abschnitt ber das Amt ann der Arbeitskreis auf rühere Arbeiten

und Verständigungspapiere anderer Gremien zurückgreifen (157—-1 Fın geglie-
dertes Amt in der Kirche wird 1m Sınn eınes Dienstamtes der Verkündigung un
der pendung der Sakramente anerkannt. Dıie Ordination wird Z Wal nıcht als
Sakrament bezeichnet. Es sind aber ın ihr die wesentlichen Bestandteile bewahrt
worden. el Partner sehen, da der Ordinierte UTreC die Ordination se1ın SaAaNZCS
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en umfassend In Anspruch2ist ine Überordnung der 1SCNHNOIe 1im
Bereich der Kirchenleitung wird VOIN den Reformatoren nicht hestritten. In der
Praxıs zeigen sich Annäherungen. Schließlic wird annn auch festgestellt, daß
reformatorische Theologie den Vorwurf, der aps Nl der Antichrist, edauer Es
wird aber testgestellt, dalß eın Einverständnis iın den Fragen apostolische
Sukzession un das apstam nicht erreicht ist Dennoch wird gefolgert, dalsß
die gegenseıtıgen Lehrverurteilungen heute nicht mehr reffen, da sS1e kiırchen-
trennende Wirkung en mMuUuUsSsen 71

IL Versuch einer Bewertung
Die denkerische eistung dieser Arbeit ist beachtlich? In der Bewertung bleiben

die Theologen, die diesen lext erarbeiıtet aben, nüchtern. S1e sind »weıt entfernt
VO  S dem Pauschalurteil, es se1l geklärt und bereinigt«*. S1ie tellen fest, daß ın den
untersuchten Bereichen die Lehrverurteilung die Tre des jeweiligen Partners
heute nicht mehr reifen un verbleibende Unterschiede nicht mehr kirchentren-
nende Wirkung en mussen.

Zu diesem rgebnıs steht die Behauptung In pannung, da Unterschiede
verbleiben, daß N1IC. eıne Einheit 1ın der re und auch niıcht eine Einheit l der
Kirche gegeben ist° Die Autoren wıssen, da WITr och heute merken, »WI1Ie schwer
die Verständigung diesen Themen ist. Denn VOIN eıner Übereinstimmung der
evangelischen und der katholischen Posıtion ann nicht ohne weıteres die Rede
se1n«°. Unterschiedliche theologische Ansätze wirken sich 1ın der Lehrgestalt und 1ın
der Frömmigkeıitsform au  N Sie erlauben N1IC. eın einfaches Zusammengehen der
Kirchen

Verständigt en sich ber diese Lehrverurteilungen Theologen auf ihrem Feld,
1m Bereich der re und des theologischen aC.  enkens Es wird sich erst zeıgen
müussen, ob der Kreıs der Theologen, der das espräc)€; alle Richtungen der
Theologie in den verschiedenen Konfessionen ZUT Kenntnıszun ZUT

Sprache gebrac. hat Reformierte Theologen sind Z Wal beigezogen worden, un
1n der rage ach der egenwa Christi 1m Abendmahl ist die Posıtion der
Reformierten berücksichtigt; aber C555 wird sich och zeıgen mussen, ob sS1e die
übrigen eıle annehmen können. Die katholischen Theologen 1m Arbeitskreis
en eine klare, VOIN vielen historischen TDe1ıten gestutzte Auslegung der
entsprechenden Texte des TIrıdentinums eachte

Vgl tto ermann Pesch, Dramatısıeren der bagatellisieren? ber den sachgemäßen Umgang mıiıt
den konfessionellen Unterschieden. KN  > Okumenische Information Nr. Aprıl 198/,
5—9)
esch,
Dies unterstreichen uch die Vorträge be1l der Akademietagung in München; vgl Anm
Eın Schritt (d3),
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DIie verschiedenen Ansätze der Grundanliegen ın der Rechtfertigungslehre und
verbleibende Unterschiede wirken sich VOT em Adus ın der 1C. W1e das VO ott
geschenkte eıl dem Jaubenden In der Geschichte vermiuittelt wiırd un In welcher
Weise ıIn dieser Vermittlung der Glaubende selbst un die Kıirche mitwirken. Aus
dieser verschiedenen 1C ergeben sıich unterschiedliche Gestaltungen des lau-
benslebens und der Frömmigkeitsübungen un:! der Ausprägung des Gottesdien-
stes Wirksam werden iın diesen Bereichen auch verbleibende Unterschiede 1mM
Verständnis des Opfercharakters und der Gegenwart in Eucharistie un end-
ahl Diese Schwierigkeiten werden VOIN den Verfassern des Textes durchaus
gesehen un da und dort napp angesprochen‘’. War ist Verständigung ıIn der
Tre ber das Verständnis des Opfercharakters In der Eucharistie erreichbar, aber
Wilckens bemängelt doch, »dals sich nicht alle Opfertexte der katholischen
Meßliturgie dem 1er vorgetragenen Verständnis Lügen«°®. Das »offerımus« kommt
bereiıits iın der Anamnese des altesten, unls be]l 1ppOLY überlieferten, Eucharistie-
gebetes VO  — Tiefgehende Gegensätze finden sıch auch och ın der re VOIl der
Ehe, VOT em 1m Umgang mıt Ehescheidungen und Wiederverheiratung”. Pannen-
berg stellt fest, »hler sınd tiefe Gegensätze och da, darüber dar{f Ian sich nıcht
täuschen. Und bevor CS eıner vollen Kirchengemeinschaft kommen kann,
MUsSsen diese Gegensätze bereinigt werden«!°. So wird der Wunsch ach akra-
mentsgemeıinschaft sich och gedulden mussen‘. In dem lext ber Eucharistie ist
nıicht angesprochen, W1€e das Verhältnis VO  — Eucharistie und Kırche gesehen WIrd.
DIie Verständigung ZUr Amtsfrage ist eine Verständigung ın gewIlssen Teilen der
Tre VO Amt Da S1e ausdrücklich die rage ach der apostolischen Sukzession
ausklammert, ıst mıt dieser Verständigung eıne Anerkennung VO Amtern nicht
verbunden. Hier müßten och weıtere theologische Untersuchungen angestellt
werden.

Mıt der Feststellung, da(ß die Lehrverurteilungen VO  - eiınst teilweise bereıts
damals den Partner nıcht trafen un den eutigen Partner nicht reffen, wollen
diese Theologen nicht ber die streıtenden Parteıen VOIN eiınst urteilen. S1e Ad1leT1I-

kennen, da die damalıgen Theologen epragt VOoNn ihrer erkun ihren Schulen
und dem geschichtlichen Umield, VOT em aber auch der überzogenen
Formulierungen VO nlıegen den Partner nicht ın dieser Weıse verstehen konnten
und seıne Außerungen häretisch verstehen konnten und mußten.

Im orgehen zeıgt sıch sehr eutlıc. da Theologie 1ın der Ausformulierung
dessen, CS dem Glauben geht, oder ın der Darstellung des »depositum
i1dei« immer VOIN geschichtlichen Bedingungen gepragt und geleite Ist, unter deren
Eintfluß jedoch immer auch bleibende ahrheı getroffen wird. Der Glaube selbst

’ Vgl Lehrverurteilungen 2)7 I9I, 19—29; 5 9 15—33; 7 9 6—72, 3 9 7 9 19—74;, 67 /D Ia— 9 ’
3—-7.11—33; 142 0—1 2 9 120/1 Zu: 124 Eın Schritt 89, 836,

Eın Schritt (di3); 116
Vgl Eın Schritt (dS)):

10 Ein Schritt (13),
11 Vgl Eın Schritt (d'3); 122
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ist TELNC reicher als die sprachlichen Fassungen un reicher als das, Was 1n einem
Glaubensleben sich verwirklichen kann!?. Diese Erfahrung mahnt Theologen, 1m
Umgang mıt der Theologiegeschichte und anderen Theologen umsichtig un
sorgfältig vorzugehen und hinzuhören, W as der andere ll

Der lext des Arbeitskreises ist weitergegeben und veröffentlich DIie Kirchen-
leitungen werden ın verschiedener Welse überprüfen, ob S1e dem rgebnıs zustim-
IMI können un WI1Ie sS1e mıiıt diesen Lehrverurteilungen fernerhin verfahren. In der
Vorgehensweise dieser Überprüfung werden sich wieder Unterschiede zeıgen, die
aus einem unterschiedlichen Verständnis VOIlN Kirche und Lehramt kommen. In den
Kirchengemeinschaften der Reformation werden die Synoden beraten und be-
schließen In der katholischen Kirche entscheiden die 1ScChoOolie mıt dem
aps ber CS ist ohl festzuhalten, da CS sich In diesem Ergebnis einen
verhältnısmälig begrenzten chritt auf dem Weg ZU1 vollen FEinheit der Kirche
handelt

IT TSsSLe Stellungnahmen
Mıt dem rgebnıis, das der Okumenische Arbeitskreis vorlegte, befaßte sich die

25 Gremehnsame Tagung der Evangelischen ademıe JTutzing un der katholi-
schen ademıe 1n Bayern Maı 1986 Als Referenten weithin
Mitglieder des Arbeitskreises ebeten. S1e erläuterten für eın breıiteres uDlıkum
das Ergebnis un zeigten eınen Gesamtrahmen auf S1e dI1lell alle VOT eiıner
Überschätzung des Ergebnisses. DIie Lehrgegensätze sind nicht infach beseitigt.
Schwerwiegende Differenzen, »die eıne VO Kirchengemeinschaft och nıcht
erlauben Differenzen, die eıner Klärung und egelung edürfen, bevor eine
solche VO Kirchengemeinschaft aufgenommen werden kann«**, bleiben » Es
handelt sich einen verhältnismäßig begrenzten chritt auf dem Wege Z vollen
Einheit«?. Andererseıts geht C555 nicht darum, Vergangenes ungeschehen machen
oder Geschichte korrigleren. »Es geht darum, die Einstellung Z.UT Vergangenheıit

andern, eiıne eu«c Gegenwart un Zukunft hervorzubringen«*°. DIie Verwer-
fungsurteile werden als Tatsache ANSCHOIMMLEN. S1ie bleiben Richtschnur des lau-
ens Erfragt wird, W1€e weıt S1e heute den Partner reifen eutlic wird das
Ergebnis auch VOIN eıner Konkordie abgehoben”. Wiıe 1mM Text des Ergebnisses

12 Vgl den Beıtrag VO  m] Hünermann, Eın Schritt (1'3),
13 Die Vorträge Sind veröffentlicht: Eın Schritt Z Einheit der Kirchen. Können die gegenseıltigen
Lehrverurteilungen aufgehoben werden? Mıt Beılträgen VO  — Wolt-Dieter Hauschild u Regensburg
1936 Vgl » Der Schritt zurück als Schritt ach OII1« Eiıne ökumenische Tagung ZU ema
Lehrverwerfungen. Herder-Korrespondenz 40, 1986, S 2 315
14 Eın Schritt (dS)),
15 Fın Schritt (d3); Vgl 100
16 Eın Schritt @S: 137
17 Vgl Eın Schritt (dS), 140
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elbst, finden sich ın den Vorträgen doch immer wieder Ausblicke, die überhoöh-
te Erwartungen wecken!?.

Wıe die ortraäge bei der Tagung ıIn München verweısen auch andere Veröf{ifent-
lıchungen auf die Grenzen dieses Papıeres und arnen VOTL überzogenen Erwartun-
SCH Es handelt sich nıcht eıne Konkordie Es verbleiben nterschiede ZW1-
schen den Konfessionen, die nıiıcht übersprungen werden dürfen Diese tellung-
nahmen nehmen auf, Was der ext des Okumenischen Arbeitskreises selbst VeCeI-
schiedentlich betont, »dals eıne Klärung der alten Verwerfungen och nicht
bedeutet, EIK damıt schon der Weg eıner vollen gegenseıtigen Anerkennung
frei se1«” Ausdrücklic wiıird auf die tiefgreifenden nterschiede 1m Verständnis
der Kırche und des kirchlichen Amtes hingewiesen. Zum andern WwIrd VO fast en
Stellungnahmen betont, dalß Bekenntnis un Lehrverurteilungen in unterschiedli-
cher Weise zustande kommen und iın den Kirchen ın verschiedener Welse Geltung
en DIe Stellungnahmen verweısen ann auf verbleibende Unterschiede un:
chwächen, »dıe och beseitigt werden mussen, WE die Untersuchung auf dem
Weg Z.UT Glaubenseinheit und dann Z.UT Kircheneinheit weıterführen so1ll«?9.

Wiılıe bereiıits der Einleitungstext des Okumenischen Arbeitskreises teststellt“*,
betonen auch GE Stellungnahmen dem okument, dal ın den Lehrverurtei-
lungen des Jahrhunderts Texte verschiedener Art vorliegen, die nıcht auf eıner
ene einfachhin mıteinander verglichen werden können. W.- Hauschild hebt
hervor, dals die Verwerfungen In den evangelischen Bekenntnissen VOT em das
eıgene Bekenntnis verdeutlichen wollen DIie konfessionelle Identität konnte ın
den nfängen »mıt samıt den praktischen Konsequenzen weıthin hne antırom1-
sche Polemik auskommen«?? Selbst dort, »unter der e1iıt1dee der Abstellung
VO  z} Mißständen und Abwehr VOINN Irrtüumern« Klärungen erfolgen, werden »keine
kirchentrennenden Verwerfungen 1m Stil der altkirchlichen Anathematismen aus-

gesprochen; die Ablehnung ergeht vielmehr iın oOrm der Erklärung, dalß bestimmte
Praktiken (vor em elßopter, Kommunıon unter eiıner Gestalt, Z.ölıbat, ischofs-
ewalt) der eiligen Schrift (und den Kirchenvätern widersprechen«*. vangeli-
sche Lehrverurteilung schneidet das espräc nicht ab, sondern ist en für eıne
erneute Überprüfung der chrift

Fahlbusch übernimmt den Hiınweils der Einleitung des ÖOkumenischen Arbeits-
kreises auf die Relatiıvierung der Bekenntnisse ın den reformatorischen Kirchen

18 Pannenberg vergleicht mıiıt dem Verhältnis zwischen RKRom un!' den orthodoxen Ostkirchen. Eın
Schritt 9 9 Wilckens erwartet ıne Sakraments- un Kirchengemeinschaft. Eın Schritt (d'S). 2
19 Reinhard Frieling, Bekennen un verwerten. TSTEe Überlegungen Z.U Projekt »Lehrverurteilungen
kirchentrennend?«. Materilaldienst des konfessionskundlichen Instituts Bensheim (MdKI) 3 > 1987,
3/4
20 Brandmüller, Bedeutung VO  am Schrift un Tradition ungeklärt! Fragen den Schlußbericht der
gemeınsamen Okumenischen Kommıissıon, 1n KNA-Ökumenische Information VO 1987,
21 Lehrverurteilungen 25— 33

Wolt-Dieter Hauschild, Konfessionelle Identität und Lehrverurteilungen 1mM Jahrhundert MAdKI
3 9 1987,

EDd
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»>durch den Schriftbezug und den betonten geschichtlichen Charakter«** und
verwelıst auf den niersch1e: VOIl ogma und Bekenntnis. Er bemerkt, 1er werde
»eıne qualifizierende Unterscheidung zwıischen Bekenntnis un ogma 1NSs ple
gebracht, die be]l der Beurteilung des Verbindlichkeitsgrades VO  an Verwerfungssät-
LA ın Bekenntnissen un Lehraussagen argumentatıv verwendet werden« könne
un »Immer ZU acntel der evangelıschen Posıtion« ausschlage*. Diese Unter-
scheidung etrı nicht den Gehalt, sondern die Aussagegestalt eiıner ahrheı Da
CS den »Gehalt« nicht ohne eine »Gestalt« g1Dt, ist Auslegung notwendig. Den
Unterschie sıeht Fahlbusch annn ıIn der Autori1tät, In der diese Auslegung DEC-
legt wIrd. Während das Bekenntnis In Schriftbezug und ın seinem geschichtlichen
Charakter eiıner theologischen Auslegung ausgeliefert Ist, »be]l der wissenschafftli-
cher Sachverstand geltend gemacht WIird«, wiıird das ogma Urc das kirchliche
Lehramt vorgelegt, »das sich auf die VOT Irrtum bewahrende Assıstenz des eiligen
Gelstes beruft« und »mıt seinem Autoritätsanspruch«““ die Schriftauslegung W1e€e
die Dogmeniinterpretation reguliert.

uch Brandmüller verwelst auf die Verschiedenheit der Texte ach Art und
erkun und nenn VOT em die unterschiedliche Autorıtät“’. Er bezeichnet die
Bekenntnisschriften als Ausarbeitung einzelner Theologen und Theologengruppen.
Er sieht S1e beruhen auf einem theologischen Kompromıiß oder Konsens. S1ie siınd
»innerhalb der reformatorischen Gemeinden selbst selten unbestritten und mußten
deshalb mehnNnrIiac modifliziert werden«*S. Er meınt, 65 se1 schwer testzustellen, »mıt
welchem Umfang das, W das ın lutherischen Landeskirchen heute tatsächlic gelehrt
wird, Urc die Bekenntnisschriften gedeckt« sel, un W1e eine Lehrautorität 1m
Protestantismus anerkannt werde*?*?.

Brandmüller verwelılst des weıteren darauf, daß der Begrift » Iradition« und
» Tradıtionen« wen1g bestimmt wird und für sehr verschiedene Sachzusammen-
änge gebraucht wird. Tradition werde katholischerseits verstanden als normıileren-
de un verbindliche, der LUr den Preıs des Identitätsverlustes der Kirche
abgewichen werden könnte«°. Er rag ann weıter ach der Identität der Kirche
oder der Konftessionen. DIie Identität der reformatorischen Konfessionen sıieht Cn In
einem gewilssen Kanon reformatorischer Grundanschauungen gegeben, die urch-
Adus Lehrgegensätze zwıischen den Konfessionen zulassen. Er meınt, diese Identität
sel eher als eın nıicht katholisch-Sein« beschreiben Die Identität der
katholischen Kıirche sıieht CT nıcht LLUT ıIn einem Lehrkonsens, sondern auch In der

24 Lehrverurteilungen 14, DE D
25 Erwın Fahlbusch, ber einen Versuch, Geschichte korrigleren. Einige unzeitgemäße Bemerkungen
ZUT zeitgemäßen Verfahrensweise des ökumenischen Studienprojektes » DIie Verwerfung des
Jahrhunderts«. MAdKI 3 9 198/,
26 Fahlbusch (25)) eb
Da Brandmüller (20),
28 Brandmüller (20),
29 Ebd
3() Brandmüller (20),
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tıftung Jesu Christi der hierarchisch sakramental verfaßten Lebensgemein-
schaft gegeben

uch Fahlenbusch WEeIlIS eindringlich auf den Zusammenhang VO Wort Gottes
Schrift un Tradition hın Eiınerseıits S die Betrachtung der Schrift innerhalb

Überlieferungsvorgangs abh DIes alt SCINET Ansıcht ach den Autoritätsan-
spruch der chrift relativieren Er 11l dagegen testhalten der » Dimension der
eiligen chrift als Wort Gottes die ach reformatorischer Einsicht das sola
Scrıptura ausmacht un den damalıgen Lehrentscheid bestimmt hat WIC S1IC auch
heute och den theologischen Wiıderspruch alsche re hervorzurufen
vermag«>* Andererseits wirft ET den lexten VOT dals SIC mıt der Vorgabe der
Sıtuation der Gegenwart un dem rage und Wissensstand lau-
bensverbundenheit ihre hermeneutische Arbeit geht Letztlich verlangt Fahl-
busch C111e6 voraussetzungslose Auslegung der chrift als Wort Gottes oder WarTr-
tet da[ß das Wort Gottes WIC C555 der chrift bezeugt 1ST sich gleichsam mehr oder
WENISCI ohne C1iNe Auslegung unter geschichtlichen Bedingungen durchsetzt Den
Vorgang der Arbeit des Arbeitskreises un das rgebnis INas CN nicht als C111
Sıch Durchsetzen des Wortes Gottes annehmen Er sıieht den Vorgaben das
Ergebnis VOLWESSCHOMMEN

Brandmüller ordert letztlich daß das Verständnis VOIN Kirche und das VO  —
Tradition eklärt SCIMN müßte Der Begriff » Tradition« un » Iraditionen« 1ST
Konzil VON Irient ohl der Absiıcht nnerkatholisch Konsens
kommen ungeklärt geblieben DiIie Schwierigkeiten die sich aus diesen offenen
Fragen ergeben sind VON den Theologen des Arbeitskreises be]l em Betonen der
Annäherungen auch gerade diesen Fragen durchaus gesehen un O-
chen“

Unter auf die Zukunft ausgerichteten Aspekt beurteilt der evangelische
eologe Vorstert das Dokument Er erwarte dals die Rezeption den
Kirchen ber die Bahnen »die der Schlußbericht vorzeichnet« hinausgreift” Er
meın die Studie des Arbeitskreises greife welıter als der Schlußbericht der
Kommission un ziele C111le andlung Kirchenverständnis die Urc die
RKezeption verwirklicht werden O  e Dem Schlußbericht kreidet CI da CT
Bericht ber die 1C der Rechtfertigung VOIN den unterschiedlichen Anliegen her
nıcht der Aussage kommt der römisch katholischen Kirche könne auf den
Spuren der Reformation und den Reformationskirchen auf den Spuren des
Irienter Konzıils geglaubt und gedacht werden® Zum andern wird warte da
auch die unterschiedliche Gestaltwerdung, der VO  — verschiedenen Anliegen getra-

371 Fahlbusch (25),
32 Vgl Lehrverurteilungen Z). 20
33 Hans Vorster, Impuls Aaus dem Zentrum der Vereinbarkeit? Die Studie des Okumenischen Arbeits-
kreises un!: der Schlußbericht der Gemeinsamen Okumenischen Kommissıon. Okumenische Rundschau
(ÖR) 3 9 1987, (49— 66),
34 Vorster 33)
55 Vgl Vorster, (33),
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unterschiedlichen 1C. der Rechtfertigung, mehr und mehr ausgeglichen

werde Schließlic. verlangt CT C111C6 »I1des Christi« der Glaube aus geschichtli-
chen Vermittlungen und geschichtlichen Verbindungen CE1INE Unmittelbarkeit mıt
TYT1STUS heraustrıitt Iıie Kirchen sıieht C neben ihr Zeugni1s VOIN der Rechtfertigung
ireten ange SIC VO  — spannungsvollen Gemeinsamkeit Glauben und
niıcht VO  — Vereinbarkeit reden

Auf posıtıven Aspekt richtet der katholische eologe Hünermann die
Aufmerksamkeit indem SEeE1INEIN Münchener Vortrag die hermeneutischen
Grundlagen des Dokumentes würdigt und feststellt da sich bel dieser Arbeit
nıcht » Versuch« handele, »Geschichte korriglieren«, sondern C111C

Klärung der rage, inwıeweıt die einst gültig ausgesprochenen Verwerfungen
heute den Partner reifen Hünermanns weıtere Überlegungen »Perspektiven
der geschichtlichen theolog1a negatıva« erortern edanken Z institutionellen
Verfa  el der katholischen Kirche und elsen auf die daraus erwachsenen
eilahren hın S1e tellen aber auch eINE Anfrage das evangelische Glaubensle-
ben dar*>®

Einer harten Kritik hat Hans Martın Müller Aufsatz ber kirchliches
Amt und Kirchengemeinschaft Materialdienst VO Bensheim? das rgebnıs des
Okumenischen Arbeitskreises ber das Amt unterzogen Er Seiz C111 mıt
/Zaıtat Aadus der Vorrede Luthers Z kleinen Katechismus 1529 » Unser Ampt 1ST
e1M ander Dıng worden denn 65 under dem aps WAar 1ST LLUNMN erns und heilsam
worden« Sehr eindringlich 1l ZEISCH WIC das Amt der Reformation C111

anderes geworden 1ST und WIC die Confess10 Augustana C111 SCHNro{Ife Verneinung
des römisch katholischen Amtsverständnis nthält » Kern des Amtes 1ST der Dıienst

der Gemeinde die Austeilung des Evangeliums Urc Predigt un akra-
ment«>” DIie Sakramentsverwaltung 1ST als Verkündigungsdienst verstanden In der
Messe wird »nıicht Gott C111 pfer dargeboten«“"” Der Amtsträger »teılt als Diener

Wort der Gemeinde die Wohltat Gottes das eıl schaffende Evangelium
aus«+ Aus »sacerdotalen 1SE e1in minısteriales Amt geworden«“*“ Im Verweıls
auf Röm wird das allgemeine Priestertum der Getauften unterstrichen »An
die Stelle kultischen Opferdienstes 1ST C111 ‘logosgemäßer Gottesdienst getre-
ten«* Dann aber wird C1Il arram WIC olg begründet » Für diesen besonderen
Dienst der Gemeinde der öffentlichen Predigt und Sakramentsdarreichung, 1ST
der ordentliche Beruft’ notwendig, die Bestätigung und Sendung, die unter
un egen uınd nrufung des eiligen Geilstes Urc. die Gemeinde vollzo-

36 Vgl Eın Schritt (13),
37 MaKkK!] 1987 OE
35 Ebd BSLK 507
39 Ebd
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SCH wird«**. Betont wird, daß diese erufung keine besondere na mitteilt, die
anderen Getauften entzogen bliebe Es wird LLUT »dıe Anerkennung, Bestätigung
und Beglaubigung der göttlichen Anordnung, das Evangelium en Völkern, also
auch dieser Gemeinde, predigen, als Auftrag eiıne einzelne Person« vollzo-
gen  45 Es wird eiıne » Aufgabe« übertragen, jedoch keine besondere ualıta
zugee1ignet«*°. » Die Ordinatıion hat einen funRktionalen SIinn, Reinen transformie-
renden EffeRt«* Zum andern wıird testgestellt, daß das kirchliche Amt nicht
hilierarchisch gegliedert ist, keine urisdiktionelle Gewalt AauUus göttlichen ec
besitzt, sondern alleın durch den Dienst des Wortes wirkt

Müller geht ann den Vermittlungsversuch des ökumenischen Arbeitskreises
nochmals un für un Urc. Begrilt und Einsetzung, Sakramentalıität der
Ordination, die Gliederung des Amtes und die Amtssukzession und schließlich
kirchliches Amt und apsttum. Von selinen CWONNCHEN Einsichten her
kritisiert er das Ergebnis des Arbeitskreises. Br anerkennt, daß auf katholischer
Neıite der Verkündigungsauftrag eiıne stärkere Beachtung gefunden hat, bemerkt
aber, gehe den grundsätzlichen Unterschied, daß evangelısches Bekenntnis
die Sakramentsverwaltung als Verkündigungsdienst verstehe. Es ist eın DIienst
der Gemeinde, nicht eın DIienst ott gegenüber. Eın Opferdiens lasse sich AaUus der
Anamnese nicht ableiten. Dies hat auch Auswirkungen auf den Verständigungsver-
such Eucharistie und Abendmahl

In der rage ach der Sakramentalıität der Ordination geht ihm die
» Wiırkung auf das Gottesverhältnis des Ordinierten«*. Evangelische Auffassung
sıeht die Wirkung der Ordination ıIn der Erteilung eınes Auliftrages, »der mıt der
SaAaNZCN Person, als lebenslang wahrgenommen werden soll, allerdings auch zurück-
gegeben oder zurückgenommen werden annn Betont wird, die Ordination teile
keine Qualitäten mıt, die nıiıcht schon vorher vorhanden un:!' als göttliche Charis-
INeN erkannt worden wären«“. Er stellt fest »An der VO  — unls herausgestellten
Grunddifferenz andert sich nichts. Hinsichtlich der Wiırkung der Ordination be-
steht zwıischen den Konfessionen eın och nıcht beigelegter Dissens«. Bezüglıich
der Gliederung des Amtes ist S der Ansıcht, eiıne Gliederung des Amtes sel 1ın
TIrieent definiert. ach evangelischem Verständnis unterschieden sich die mts-
tunktionen eınes 1SCANOIS und eıner Pfarrers nicht der Art nach, sondern 1L1UT in
ihrem Umfang. /Zu dem Vermittlungsversuch kirchliches Amt un! Papsttum
bemerkt CI, da das /weıte Vatikanum, Heıilige Schrift und kirchliche Überliefe-
IuUuNsSCN nebeneinander unter dem Oberbegri » Wort Gottes« faßt und eın Urteil
darüber, »ob die Unterordnung des Lehramtes unter das Wort Gottes WITrKIıc
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stattgefunden« habe, LLUTE dem Lehramt selbst zustehe. Eiınen Weg eıner Einheit
sieht CT 1LLUTr »durch gemeınsames Lehren In der Freiheit«. Er schließt mıt der
Bemerkung: » E1n evangelischer Christ, der CS bleiben möchte, annn sich auch die
Einheit der Kirche LLUT ıIn Freiheit vorstellen, der ih T1ISTUS befreıt hat«>1.

Müller versteht das Amt als Ihienst un stellt dieses Verständnis eıne
Auslegung des katholischen Amtsverständnisses, die 1mM Amt eıinen priesterlichen
DIienst sıeht, der sich In seinem Stehen VOT ott wesentlich unterscheidet VO dem
allgemeinen Priıestertum der Getaulten. DIiese IC falßt sicher nicht scharf CNUS,

Was 65 dem katholischen Amtsverständnis geht. Er vertriıtt offensichtlich aber
auch eın anderes Amtsverständnıis, als die evangelischen Gesprächspartner 1m
Arbeitskreis un eilnehmer anderen Kommıssıonen, die sich ZUT Amtsfrage
geäußert en

SO treten In den ersten Stellungnahmen dem okumen nicht unerhebliche
Divergenzen zutage. Sie estehen nicht L1LLUT zwıischen evangelischen un katholi-
schen Theologen, sondern durchziehen auch die einzelnen Konfessionen und ihre
Theologien. Diese Siıtuation rlaubt bezüglich der zuküniftigen Kezeption des
Dokuments un: seINES Anlıegens eın eindeutiges Urteil

51 Ebd


